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PRO M.O Ti O-NS-OR DN UNS

ERTEILUNG DER WÜRDE EINES
DOKTOR-INGENIBURS

Nachdem durch Allerhdchste EntschlieBung vom 22. Januar 1900
der Technischen Hochschule zu Stuttgart das Recht beigelegt

worden ist, die Wiirde eines Doktor -Ingenieurs (abge~
kürzte Schreibweise, und zwar in deutscher

Schrift: Dr.:Yng.) zu verleihen, wird in
Ausführung hievon nachstehende

Promotions-Ordnung
erlassen.
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3
2.

2b)

2a) Den Ausweis über die Er

PROMOTIONS-ORDNUNG
FÜR DIE ERTEILUNG DER WÜRDE
EINES DOKTOR-INGENIEURS DURCH
DIE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZU

STUTTGART
7. AUGUST 1900.

VOM 22. APRIL 1922.

Die Promotion zum Doktor=
Bewerber zu erfül1

Die Beibringun
oder Realgymn

Ingenieur ift an folgende von dem.
lende Bedingungen geknüpft:

g des Reifezeugnilles eines deutfhen Gymnafiums
afums oder einer deutfchen Oberrealfchuf

Welche Reifezeugniffe noch
bezeichneten Reifezeugniflen zu
des Minifteriums vorbehalten.

€.

fonft als gleichwertig mit den vor=
gelallen find, bleibt der Entfdiliefung

angung des Grads eines Diplom-
n Technilchen Hochfchule oder den
er früheren erften wiirttembergifchen

Ingenieurs an einer deutfdhe
Ausweis über das Beftehen d
Staatsprüfung im Baufadi,
an der Abteilung für allgemeine Wiflenfchaften fer
Bedingung unter 2a nicht erfül
weis des Bewerbers über das
prüfung für das höhere Leh
oder naturwiflenfchaftlicher Ri
Gebiet feiner Fachrichtung,
dung als Studierender einer
oder an einer folchen

ner, wenn die
It it, an ihrer Stelle den Aus-

Beftehen der erften württ. Dienft-
ramt mathematifd - phyfikafifdher

chtung zur Promotion auf einem
wenn er einen Teil feiner Ausbil=
tedinifhen Hodfdufe erhalten hat

als Affifient tätig &amp;ewefen ift.
Über die etwaige Gleidiwertigkeit [onftiger Prüfungen wird dasMinifterium im einzelnen Fal[die erforderliche Entfdeidung treffen.
In befonders gearteten Fällen kann nur das Minifterium Ab-

weidungen von den vorltehenden Beftimmungen auf Antrag
des GroBen Senats zufaflen,
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3. Die Einreichung einer in deutfcher Sprache abgefabten willenfchaft=

lichen Abhandlung (Diflertation), welche die Befáhigung des Be-
werbers zum felbftándigen willenfdiaftidien: Arbeiten dartut. Sie
muß einem Gebiet der Technik, der Mathematik, der Naturwiflen=
fchaften oder der Wirtfchaftswiffenfchaften angehören.

Die Diplomarbeit, die wilfenfdhaftfiche Arbeit der Lehramts-
prüfung und der größere Entwurf einer Staatsprüfung können
nicht als Doktordiflertation verwendet werden.

4. Die Ablegung einer mündlichen Prüfung.
. Die Entriditung der Prüfungsgebühr von zurzeit 200 M.

Auslánder haben bei der Zulaflung zur Doktor-Promotion ein
mindeftens zweifemeftriges Studium an deutfthen Hodftufen nadi-
zuweifen.

UA

e

2 Das Gefudi um Verleihung der Würde eines Doktor-Ingenieurs$ it fdhriftlih an Rektor und Senat zu richten. Dem Gefuche
find beizufügen:
a) Ein Abrif des Lebens- und Bildungsganges des Bewerbers.
b) Die Sdiftftüdte in Urfdirift, durch welde der Nadweis der Er-

füllung der in $ 1 Ziffer 1 und 2 genannten Bedingungen zu
erbringen ift.

c Die Differtation mit einer eidesftattlidhen Erklärung, daß der Be-
werber fie, abgefehen von den von ihm zu bezeidinenden Hilfs=
mitteln, felbftändig verfaßt hat.

d) Ein amtliches Führungszeugnis.
Gleichzeitig it die Hälfte der Prüfungsgebühr als erfier Teil-

betrag an die Kaffe der Hochfchule einzubezahlen.

3 Rektor und Senat überweifen das Gefuch, falls fidi keine Be-$ denken ergeben, an das Kollegium derjenigen Abteilung, in
deren Lehrgebiet der in der Diflertation behandelte Gegenftand vor=
zugsweile einfhfägt, mit dem Auftrage, aus feiner Mitte eine Prü-
fungskommiffion mit einem Vorfitzenden, einem Referenten und einem
Korreferenten zu beftellen.

In befonderen Fällen kann auch ein Dozent, welcher dem Ab-
teifungskofegium nidit angehórt, oder ein Profeflor oder Dozent einer
anderen Abteilung in die Kommiffion berufen werden.
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4 Nach Prüfung der Vorlagen durch die Kommiffion erftattet&amp; der Vorfitzende an das Abteilungskollegium einen Ichriftlichen
Bericht, welcher nebft der Differtation und den von dem Referenten
und dem Korreferenten abgefaßten Gutachten über diefelbe bei fämt-
lichen Mitgliedern des Abteilungskollegiums in Umlauf zu fetzen ifi.
Hierauf entfcheidet das Kollegium in einer Sitzung über die An-
nahme der Diflertation und beftimmt bei günftigem Ausfall die Zeit
für die mündliche Prüfung.

Der Refibetrag der Prüfungsgebühr iff vor der mündlichen
Prüfung zu entrichten.

5 Zu der mündlichen Prüfung find einzuladen:$ Rektor und Senat, fowie fämtliche Profefforen und Dozenten
der beteiligten Abteilung. Außerdem hat jeder Lehrer einer deut-
[hen technilchen Hodfchule oder Univerfitát zu derfelben Zutritt.

Die mündliche Prüfung, welche mit jedem Bewerber einzeln
vorzunehmen ift, wird von dem Vorfitzenden geleitet. Sie muß minde=
ftens eine Stunde dauern und erfireckt fch, ausgehend von dem in der
Dilffertation behandelten Gegenftand, über das betreffende Fachgebiet.

6 Unmittelbar nach beendeter Prüfung entfdeidet das Abteilungs=$ kollegium auf den Beridit der Prüfungskommiffion in einer
Sitzung darüber, ob und in weldem der vier Prädikate :

«Beftanden»,
«Gut beftanden»,
«Sehr gut beftanden»,
«Mit Auszeichnung beftanden»

der Bewerber als beftanden zu erklären und die Erteilung der Würde
eines Doktor-Ingenieurs an ihn bei Rektor und Senat zu beantragen
it. Der Kleine Senat faßt in feiner nächften Sitzung über den An-
trag des Abteilungskoflegiums Befdhuf..

7 Der Befdluf des Kleinen Senats wird dem Bewerber durch$ den Rektor mitgeteilt. Das Doktor=Ingenieur-Diplom wird ihm
jedoch erft ausgehändigt, nachdem er 150 Abdrüke der als Diller-
tation anerkannten Schrift eingereicht hat. Vor der Aushándigung des

 ADESIEEESEED
Diploms hat er nidit das Redit, fidi Doktor-Ingenieur zu nennen.

7
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Die eingereichten Abdrüd:e mülfen ein befonderes Titelblatt
tragen, auf dem die Abhandlung unter Nennung der Namen des
Referenten und des Korreferenten ausdrücklich bezeichnet ift als:
von der Tednilhen Hodfchule zu Stuttgart zur Erlangung der

| Würde eines Doktor-Ingenieurs genehmigte Dillertation. Ferner
ift der Binlieferungstag der mit dem Promotionsgefud: eingereiditen
Differtation anzugeben.

Ein kurzer Lebenslauf ift den Differtationen am Schluß bei=
zufügen.

8 8 Das Doktor-Ingenieur- Diplom wird im Namen von Rektorund Senat ausgeftellt und von dem Rektor eigenhändig unter»
zeichnet. Ein Abdruck des Diploms wird 14 Tage lang am Schwarzen
Brett des Rektorats ausgehängt.

9 Bedürftigen und befonders würdigen Bewerbern kann der3 zweite Teilbetrag «$ 4 letzter Abfatz) der Prüfungsgebühr
auf Vorfíddag der Abteilung vom Kleinen Senat erlaffen werden.

&amp; 1 Von dem Nidibefiehen der Prüfung oder von der Ab-3 weifung eines Bewerbers ift famtlichen deutlchen technifchen
Hochfchulen vertraulich Mitteilung zu machen.

Eine abermalige Bewerbung ift nur einmal und nicht vor Ab-
fauf eines Jahres zuláffig. Dies gilt aud), wenn die erfte erfofglofe
Bewerbung an einer anderen Hodifdiule ftattgefunden hat.

War die erfte Bewerbung an der nämlichen Hochfchule erfolgt,
und war bei derfelben die Differtation angenommen worden, aber
die mündliche Prüfung ungünftig ausgefallen, fo iff nur die fetztere
zu wiederholen, und nur der zweite Teilbetrag der Prüfungsgebühr
nochmals zu entrichten. s

8 1 1 In Anerkennung hervorragender Verdienfte um die Fórde-rung der technilchen Willen[chaften kann auf einftimmigen
Antrag einer Abteilung durch Belchfuf von Rektor und Senat unter
Benachrichtigung der übrigen deutfchen technifchen Hochfchulen die
Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber als feltene Auszeid-
nung verliehen werden. 
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